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Verordnung
über die Finanzierung von Baumaßnahmen zur 

Schaffung und Erhaltung von privatem Wohnraum.

Vom 28. April 1960
Das Gesetz über den Siebenjahrplan zur Entwicklung 

der Volkswirtschaft der Deutschen Demokratischen Re
publik in den Jahren 1959 bis 1965.sieht neben einem 
umfangreichen Wohnungsneubauprogramm die ver
stärkte Durchführung von Baumaßnahmen zur Erhal
tung und Verbesserung des vorhandenen Wohnraumes 
vor. Um die Durchführung aller baulichen Maßnahmen 
am privaten Wohnraumbestand finanziell zu sichern, 
werden umfangreiche staatliche Kreditmittel bereitge
stellt und zahlreiche Vergünstigungen gewährt.

Es wird deshalb folgendes verordnet:

L
Allgemeine Bestimmungen 

§ 1
Geltungsbereich

(1) Die Verordnung findet Anwendung auf die Finan
zierung der Schaffung und Erhaltung von Wohnraum

a) durch Um- und Ausbau,
b) durch Wiederaufbau oder
c) durch Instandsetzungen und Instandhaltungen 

privater Wohngrundstücke.

f

(2) Die Verordnung findet auch Anwendung für Bau
maßnahmen, die der Verbesserung des Wohnkomforts 
dienen (z. B. Bad-Einbau).

(3) Unter die Verordnung fallen auch alle Baumaß
nahmen gemäß den Absätzen 1 und 2 an privaten 
Wohngrundstücken, die durch staatliche Organe oder 
volkseigene Betriebe verwaltet werden.

(4) Die Bestimmungen dieser Verordnung finden 
sinngemäß Anwendung auf die Erhaltung des der kul
turellen, sozialen oder gesundheitlichen Betreuung 
dienenden Gewerberaumes.

§ 2
Eigenleistungen und Kreditanteil

Die erforderlichen Baukosten sind zu finanzieren 
durch Eigenleistungen des Ba'uauftraggebers und 
durch Bereitstellung langfristiger Kredite.

§ 3
Höhe der Eigenleistungen

Der Kreditnehmer hat mindestens 25 °/o der Bau
kosten selbst zu finanzieren, es sei denn, der Kredit
nehmer weist nach, daß er hierzu nicht in der Lage ist. 
In diesen Fällen dürfen die Baukosten auch bis zu 
100 °/u durch Kreditmittel finanziert werden.


